
 
 
 
 Protokoll des Stadtrates 
 

 
 
 
An seiner Sitzung vom 2. Oktober 2018 befasste sich der Stadtrat u.a. mit folgenden 
Geschäften: 
 
 
 
Motion betreffend "Papierverzicht für Mitglieder des Gemeinderates" von Gemein-
derätin Félicie Haueter: Beantwortung  

https://www.frauenfeld.ch/politik-verwaltung/politik/gemeinderat/beantwortungen-an-den-
gemeinderat-ab-2007.html/538? 
 
 
Einfache Anfrage betreffend "Energieberatung Stadt Frauenfeld / Beratung von So-
laranlagen mit Gesamter Energiebilanz" der GR Andreas Elliker und Robert Zahnd: 
Beantwortung 

https://www.frauenfeld.ch/politik-verwaltung/politik/gemeinderat/beantwortungen-an-den-
gemeinderat-ab-2007.html/538? 
 
 
Amt für Hochbau und Stadtplanung; Beitragsgesuch (Mehrkosten): Restaurierung 
Stadtkirche St. Nikolaus, Zürcherstrasse 181 

Mit Stadtratbeschluss Nr. 65 vom 17. März 2015 hat der Stadtrat für die Restaurierung der 
katholischen Stadtkirche St. Nikolaus bei einem Beitragssatz von 15 % einen Beitrag von 
ca. 444'225 Franken gewährt. Die kantonale Denkmalpflege hat damals innerhalb der Ge-
samtkosten von 5'430'000 Franken gemäss Kostenvoranschlag (KV) anrechenbare Kosten 
von 2'961'500 Franken anerkannt. 
 
Mit Datum vom 20. März 2018 reichte die Gesuchstellerin der kantonalen Denkmalpflege die 
Schlussabrechnung für die Restaurierung der Stadtkirche St. Nikolaus zur Prüfung ein. Diese 
hat aus den neuen und erhöhten Gesamtkosten von 5'541'431 Franken anrechenbare Kos-
ten von 3'351'684 Franken anerkannt. 
 
Die Kostendifferenz und der wesentlich grössere Anteil an anrechenbaren Kosten wird vor 
allem damit begründet, dass  
 
− die grosse bis sehr grosse Schadenstiefe unterschätzt wurde, insbesondere die der Natur-

steine und der Blechabdeckungen, welche umfassendere Restaurierungs- und Ersatzar-
beiten zur Folge hatten. 

 
− für die Dacheindeckung in einer Spezialziegelei Ziegel in Massanfertigung hergestellt 

werden mussten und im selben Zuge sinnvollerweise Reserveziegel für zukünftige Scha-
densfälle angeschafft wurden. 
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− die oben erwähnten Mehrarbeiten wiederum die Gerüstarbeiten sowie die damit ver-

bundenen und unabdingbaren Architekturleistungen kostensteigernd beeinflusst haben. 
 
Im Übrigen kann festgestellt werden, dass die Auflagen gemäss Stadtratsbeschluss Nr. 65 
sowie gemäss Beiblatt zur verbindlichen Stellungnahme der kantonalen Denkmalpflege voll-
umfänglich erfüllt wurden. 
 
Gemäss Art. 16 Abs. 2 des Reglements zum Schutzplan Natur- und Kulturobjekte beträgt der 
Beitragssatz der Stadt Frauenfeld 15% der anrechenbaren Kosten. 
 
Das Amt für Hochbau und Stadtplanung stellt fest, dass die Voraussetzungen für die Aus-
richtung von Beiträgen gegeben sind. 
 
 
Der Stadtrat beschliesst: 
 
1. Für die Restaurierung der katholischen Stadtkirche St. Nikolaus ergänzt der Stadtrat die 

Beitragszusicherung vom 17. März 2015, von ca. 444'225 Franken, insgesamt auf 15 % 
der anrechenbaren Kosten gemäss neuer Verfügung der kantonalen Fachstelle vom 
22. Mai 2018 von 3'351'684 Franken, d.h. auf 502'753 Franken. 
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